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70 Jahre Landestanzsportverband Berlin: 
Finanzielle Unterstützung von Übungsabenden und Tanzpartys für alle 
 
 
2025 wird im Landestanzsportverband Berlin gefeiert, denn wir alle begehen das 
70. Jubiläum unseres gemeinsamen Landesfachverbandes für Tanzen in Berlin. 
 
Daher will das LTV-Präsidium durch einen finanziellen Beitrag auch Breitensport-
Veranstaltungen in den Mitgliedsvereinen unterstützen und lädt alle Vereine ein, 
die regelmäßig Tanzabende in ihren Räumen durchführen, einen Abend in diesem 
Jahr speziell zum Anlass 
 

“70 Jahre Landestanzsportverband Berlin – Tanzen in Berlin“ 
 

zu veranstalten. 
 
Förder-Richtlinien: 
Auf Plakaten, in den Social Media-Kanälen oder auf Flyern wird das LTV-Sonderlogo 
zu 70-Jahre abgebildet und der Landestanzsportverband Berlin als Partner („mit 
finanzieller Unterstützung des“) erwähnt. Bei der Veranstaltung sollen 
Werbebanner des LTV aufgestellt werden. Vertreter des LTV dürfen teilnehmen; 
der Eintritt ist für alle Berliner Tanzsportler kostenlos.  
 
Dafür fördert der LTV die Ausgaben - gegen Nachweis - bis zu einer Höhe von 300 
Euro / Veranstaltung. Pro Verein ist bis Jahresende 2025 zunächst eine 
Veranstaltung förderbar. Die Abrechnung muss bis 1. Dezember 2025 erfolgt sein. 
Über Ausnahmen entscheidet das Präsidium. 
 
 
 


